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Im Anschluss an die Publikation des Bundesgerichtsurteils, in welchem Energiesperren gegen eine 
ihre Rechnungen stets bezahlenden Mietpartei als rechtswidrig bezeichnet wurden, ist es zu 
Gesprächen zwischen den verurteilten IWB und dem Mieterinnen- und Mieterverband (MV Basel) 
gekommen. Im Lauf dieser Gespräche drückten die IWB aus, an ihrer Praxis der Energiesperren 
grundsätzlich festhalten zu wollen. Dabei legten sie eine gegenüber früher leicht modifizierte 
Fassung ihres Formschreibens im Fall von Energiesperren gegenüber Mietparteien vor, welcher 
der Charakter einer Verfügung abgeht und welcher insbesondere die notwendige 
Rechtsmittelbelehrung fehlt. Weiteres Entgegenkommen war dabei nicht auszumachen. In der 
Öffentlichkeit besteht verbreitet Unmut und Unverständnis über die Uneinsichtigkeit der IWB. 

In diesem Zusammenhang frage ich die Regierung an: 

1. Kann und will sie darauf Einfluss nehmen, dass die IWB künftig formgerechte Verfügungen 
erstellt, welche mit den rechtlich vorgesehenen Minimalstandards versehen sind, 
insbesondere mit einer rechtsgenüglichen Rechtsmittelbelehrung? 

2. Kann und will sie die IWB mit geeigneten aufsichtsrechtlichen Mitteln dazu bringen, dem 
Bundesgerichtsurteil nachzuleben und auf das Zwangsmittel der Energiesperren gegenüber 
unschuldigen Mietparteien in Bezug auf Warmwasser i.S. des Bundesgerichts ganz zu 
verzichten? 

3. Kann und will sie die IWB ebenso dazu bringen, aus Gründen der Wahrung der 
Menschenwürde und zur Vermeidung weiteren Imageschadens der IWB auf Energiesperren 
auch bezüglich anderer Formen der Energielieferung zu verzichten? 

4. Wäre der Regierungsrat bereit, die kantonale Gesetzgebung so anzupassen, dass die IWB 
ausstehende Vermietergelder einholen kann, ohne unschuldige Mietparteien als eine Art 
Faustpfand zu behandeln, insbesondere durch Anpassungen im Bereich der Pfandrechte? 

5. Kann und will sie zur Vermittlung zwischen uneinsichtigen, die Rechtslage (zu) eng 
interpretierenden Teilen der IWB-Kader und offeneren Bevölkerungsteilen den Ombudsman 
einbeziehen? 
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